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sourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung von Wort-
protokollen, bereitzustellen; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskom-
mission" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/96 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/512, Ziffer 9)255. 

57/96. Bericht der Abrüstungskonferenz 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonferenz256, 

 in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als dem 
einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für multilate-
rale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

 anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem 
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete Ver-
handlungsthemen zu erzielen, 

 unter Hinweis darauf, dass sich die Konferenz in dieser Hin-
sicht mit einer Reihe dringender und wichtiger Verhandlungs-
themen befasst, 

 1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des 
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Gemeinschaft verfügt; 

 2. fordert die Konferenz nachdrücklich auf, dieser Auf-
gabe im Lichte der Entwicklung der internationalen Situation 
nachzukommen, mit dem Ziel, bald wesentliche Fortschritte in 
Bezug auf die vorrangigen Gegenstände auf ihrer Tagesord-
nung zu erzielen; 

 3. begrüßt das erhebliche gemeinsame Interesse der 
Konferenz an der möglichst baldigen Aufnahme der Sacharbei-
ten auf ihrer Tagung im Jahr 2003; 

 4. begrüßt außerdem den in Ziffer 43 ihres Berichts256 
enthaltenen Beschluss der Konferenz, ihren gegenwärtigen Prä-
sidenten und den designierten Präsidenten zu ersuchen, wäh-
rend des zwischen den Tagungen liegenden Zeitraums geeigne-
te Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfehlungen 
abzugeben, unter Berücksichtigung aller auf der Tagung im 
Jahr 2002 vorgelegten Vorschläge und vorgetragenen Auffas-
sungen sowie der dort geführten Erörterungen zur Verwirkli-
chung dieses Ziels; 

 
255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ungarn. 
256 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/57/27). 

 5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu-
stellen, dass die Konferenz angemessene administrative, fachli-
che und Konferenzunterstützungsdienste erhält; 

 6. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vorzu-
legen; 

 7. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/97 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 158 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/513, Ziffer 7)257. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, 
Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei 
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, 
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, 
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, 
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Ma-
rino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sey-
chellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. 
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten von 
Amerika. 

 Enthaltungen: Äthiopien, Australien Indien, Kamerun, Kanada, Papua-Neu-
guinea, Tonga, Trinidad und Tobago. 

57/97. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atom 

 
257 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Liga der arabischen Staaten sind). 




